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Index

24/01 Strafgesetzbuch

64/03 Landeslehrer

Norm

LDG 1984 §29;

StGB §207 Abs1;

StGB §212 Abs1;

Rechtssatz

Die Straftaten der § 207 Abs. 1 und 212 Abs. 1 StGB sind als Dienstp8ichtverletzungen zu quali;zieren, die der Lehrer -

selbst wenn er dienstunfähig gewesen sein sollte oder sich im Krankenstand hätte be;nden sollen - an der ihm

anvertrauten Schülerin keinesfalls begehen durfte.
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